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Offenlegungspflichten
Verschärfung der gesetzlichen Bestimmungen für 

Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften

Fragen:

Was versteht der Gesetzgeber unter „Offenlegungspflichten“ und 

welche Informationen müssen bekannt gemacht werden?

Bin ich mit meinem Unternehmen überhaupt davon betroffen?

Welche Formalitäten und Fristen habe ich einzuhalten?

Was passiert, wenn ich meiner Pflicht zur Offenlegung nicht 

nachkomme?

Wir beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen bei der 

Wahrnehmung Ihrer gesetzlichen Offenlegungspflichten. 

Nach Erstellung des Jahresabschlusses kümmern wir uns um die 

erforderlichen Schritte für eine fristgerechte Offenlegung. Dazu 

gehören:

•Separate Zusammenstellung der für die Zwecke der 

Offenlegung benötigten Informationen

•Vorbereitung und Durchführung der notwendigen 

Korrespondenz zur Erfüllung der Registerpublizität

•Übernahme der Hinterlegungsbekanntmachung beim 

Bundesanzeiger
Auftrag erteilt:

Name

Vorname

Firma

.................... ..........................

Ort, Datum Unterschrift

Ihre Vorteile:

Wir leiten die notwendigen Schritte ein und übernehmen 

anfallenden Schriftwechsel

Kein lästiger Mehraufwand für Sie; Sie konzentrieren sich auf 

Ihren fortlaufenden Geschäftsbetrieb

Ihre Investition

60,00 € zzgl. USt


